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Schnellinformation 41/2025 

 

An alle 
Apotheken in Hamburg 

(nur zum internen Gebrauch) 

 

 
Mittwoch, 1. Oktober 2025 

 
 
Abgabe von Bioziden in Apotheken und im Versandhandel 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
die BAK wurde von Landesaufsichtsbehörden informiert, dass bei der Überprüfung der Abgabe 
von Bioziden im Onlinehandel Verstöße gegen geltendes Recht aufgetreten sind. Wir möchten 
dies zum Anlass nehmen, Sie für das Thema Abgabe von Bioziden in Apotheken speziell im 
Onlinehandel zu sensibilisieren.  
 
Mit der im Jahr 2021 veröffentlichen Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) gilt 
seit dem 1. Januar 2025 ein Selbstbedienungsverbot für viele Biozidprodukte. Dies gilt auch im 
Onlinehandel. Des Weiteren muss die abgebende Person die gültige Sachkunde haben. Bei ei-
nigen Produktarten, beispielsweise bei Insektiziden, müssen die persönlichen Voraussetzungen 
des Erwerbers gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 ChemBiozidDV überprüft und ein Abgabegespräch nach 
§ 11 Abs. 2 Nr. 2 ChemBiozidDV geführt werden.  
 
Für den Onlinehandel gelten diese Bestimmungen entsprechend (§ 12 ChemBi-ozidDV). Das 
Abgabegespräch ist in diesem Fall fernmündlich oder per Videoübertragung zu führen. Ein ledig-
lich aufgezeichnetes Video mit Informationen zum Biozidprodukt ohne Möglichkeit von Rückfra-
gen wird nicht anerkannt.  
 
Apothekeninhaber*innen von Apotheken mit Versandhandelserlaubnis wird empfohlen, ihre Web-
seiten dahingehend zu überprüfen. Dazu zählen neben den eigenen Webshops auch genutzte 
Gesundheitsplattformen.  
 
Bezüglich der Fortbildungen zur Erneuerung der Sachkunde ist darauf zu achten, dass die Inhalte 
der Fortbildung das Biozidrecht umfassen. Apotheker*innen und Angehörige des pharmazeuti-
schen Personals haben mit ihrer Ausbildung die umfassende Sachkunde erworben, die neben 
dem Chemikalienrecht auch das Pflanzenschutz- und das Biozidrecht umfasst. Die Sachkunde 
muss nach spätestens 6 Jahren aufgefrischt werden.  
 
Bitte beachten: Es besteht kein Kontrahierungszwang für die Abgabe von Bioziden.  
Entscheidet man sich jedoch für die Abgabe, müssen die Rechtsvorschriften eingehalten werden.  
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Für ausführliche Informationen und Tabellen verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die 
Homepage der ABDA https://www.abda.de/fuer-apotheker/arbeitsschutz/abgabe-von-chemika-
lien/. 
 
Eine tabellarische Übersicht zu den Abgabehinweisen ist nachfolgend beigefügt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihre Geschäftsstelle 
APOTHEKERKAMMER HAMBURG K.d.ö.R. 
 
 

Hinweis: 

− Sie möchten wissen, wann die nächste Bezirksversammlung in Ihrem Bezirk stattfindet? Schauen Sie gerne auf 
unserer Homepage unter: https://apothekerkammer-hamburg.de/kammer/termine/bezirksgruppen  

− Sie möchten wissen, wann die nächste Delegiertenversammlung stattfindet? Schauen Sie gerne auf unserer Home-
page unter: https://apothekerkammer-hamburg.de/kammer/termine  
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